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SULINGEN Am Mittwoch hatten die 
Schüler der Oberstufe des Gymnasiums 
Sulingen hatten am Mittwoch Gelegen-
heit, einen Vortrag des Juristen Joachim 
Perels zu hören. Der auf Initiative der 
Oberstudienrätin Petra Neubauer einge-
ladene emeritierte Professor der Leibniz-
Universität Hannover sprach über den 
Umgang mit den Verbrechen der NSJustiz 
nach 1945 in der Bundesrepublik. In 
seinem Vortrag arbeitete er heraus, dass 
die Justiz der Bundesrepublik nach ihrer 
Gründung 1949 die willfährige Beteili-
gung der Justiz – vor allem der Richter 
und Staatsanwälte – an den Verbrechen 
des nationalsozialistischen Regimes nicht 
verfolgt habe. Nicht einmal die Richter 
des Volksgerichtshofes, die zu Recht als 
„Mörder in der Robe“ bezeichnet wür-
den, seien zur Verantwortung gezogen 
worden.

Am Beispiel des Standgerichtsverfahrens 
gegen Dietrich Bonhoeffer im KZ Flos-
senbürg, dessen Verfahrensumstände nur 
als Justizmord bezeichnet werden können, 
wurde aufgezeigt, dass, noch weit über 
die 1950-er Jahre hinaus, das Unrecht der 
NS-Justiz als Recht anerkannt worden sei. 
Diese heute unverständliche Umdeutung 
der NS-Diktatur in einen Rechtsstaat sei 
selbst vom Bundesgerichtshof mitgetra-
gen worden, wie sich in dem Verfahren 
gegen die Richter des Standgerichts gegen 
Bonhoeffer gezeigt habe: Sie wurden 
freigesprochen. Als Ursache für diese 
Haltung der deutschen Nachkriegsjustiz  
wurde deren starke persönliche und beruf-

liche Ver-
strickung 
i n  d e n 
NS-Staat 
– etwa 80 
Prozent des 
Gerichts-
personals 
der frühen 
B u n d e s -
r e p u b l i k 
war schon 
i n  d e r 
N S - Z e i t 
im Justiz-
dienst tätig 
gewesen – 
hervorgehoben.

Eine Änderung in der Rechtssprechung 
vollzog sich erst ab Mitte der achtziger 
Jahre. Erst jetzt kam  es in größerer Zahl 
zur Aufhebung von Unrechtsurteilen aus 
der Zeit des Nationalsozialismus, das 
Unrechtsurteil gegen Dietrich Bonhoeffer 
wurde sogar erst 1996 aufgehoben.

Im Gespräch mit den Schülern wurde 
deutlich, dass es erst seit Mitte der 
achtziger Jahre – 40 Jahre nach Kriegs-
ende – mit dem Abtreten der alten Eliten 
auch einen Wandel in der öffentlichen 
Meinung und in der Rechtsprechung 
gab. So bewertete auch der Präsident des 
Bundesgerichtshofes Günter Hirsch 2002 
in der Richterzeitung den Umgang der 
Nachkriegsjustiz als ein Versagen und 
„ein dunkles Kapitel in der deutschen 

Justizgeschichte“.
Der Vortrag über den langen Schatten, 
den die Justiz des NS-Regimes auf 
die Bundesrepublik Deutschland warf, 
vermittelte den Schülern neues Wissen 
und neue Perspektiven der Geschichts-
betrachtung. Dies zeigte sich an interes-
sierten Nachfragen in der ausführlichen 
Diskussionsphase nach dem Ende des 
mit viel Beifall bedachten Vortrages. Der 
Bericht hat die Schüler auch wegen der 
persönlichen Geschichte des Referenten 
berührt, dessen Vater Justus Perels als 
Justitiar der Bekennenden Kirche und als 
Widerstandkämpfer des 20. Juli 1944 vom 
Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und 
von der SS wenige Tage vor Kriegsende 
ermordet worden ist.

Aus der Sulinger Kreiszeitung 
vom 12.12.08

Umgang mit NS-Justizverbrechen
Jurist Professor Joachim Perels referierte im Sulinger Gymnasium

Professor Perels referierte über den langen Schatten, den die Justiz des 
NS-Regimes auf die der Bundesrepublik geworfen hat.

Regelungen für den Unterrichtsausfall 
aufgrund extremer Witterungsverhältnisse
Die bevorstehenden Wintermonate 
sind für den Landkreis wieder Ver-
anlassung, auf die Regelungen für 
Unterrichtsausfall bei extremen Wit-
terungsverhältnissen hinzuweisen: 
Meldungen über Unterrichtsausfäl-
le vor Unterrichtsbeginn ergehen 
ausschließlich über den Rundfunk. 
An Tagen mit schlechten Witte-
rungsverhältnissen sollten deshalb 
die Verkehrsdurchsagen in erster Li-
nie des Norddeutschen Rundfunks 
oder Radio Bremens verfolgt werden. 

Dies trägt auch dazu bei, dass die Tele-
fonanschlüsse des Landkreises oder der 
Schule nicht unnötig blockiert werden.  
Darüber hinaus können Eltern, die 
eine unzumutbare Gefährdung auf dem 
Schulweg durch extreme Witterungsver-
hältnisse befürchten, ihre Kinder auch 
dann für einen Tag zu Hause behalten, 
wenn kein genereller Unterrichtsausfall 
angeordnet ist.


